
Hinweise zu Rücknahmepflichten

in der Verpackungsverordnung

VerpackV

Die erste Verordnung über die Ver-
meidung von Verpackungsabfällen
(VerpackV) trat am 12. Juni 1991 in
Kraft. Zwischenzeitlich wurde sie
novelliert. Ihr wichtigstes Ziel ist die
Organisation eines Kreislaufs für Ver-
packungsabfälle. Im Vordergrund steht
weiterhin die Vermeidung vor der Ver-
wertung von Verpackungsabfällen. Die
VerpackV gibt eine Rücknahme- und
Verwertungspflicht für Transport-, Um-
und Verkaufsverpackungen vor und
legt Sammel-, Sortier- und Verwer-
tungsquoten fest. Sie formuliert aus-
drücklich den Schutz und den Ausbau
von Mehrwegsystemen.

Das Kreislaufwirtschaft- und Abfall-
gesetz weist die Verantwortung für
die Entsorgung von Abfällen zur Ver-
wertung den Gewerbebetrieben selbst
zu. Die Benutzung der Wertstoffsam-
melstellen des Abfallwirtschaftsbe-
triebes ist daher auf eine Anliefer-
menge von max. 0,5m3 pro Woche und
auf solche Betriebe begrenzt, die beim
Abfallwirtschaftsbetrieb eine Restmüll-
tonne bis maximal 240 Liter angemel-
det haben. Transportverpackungen

werden nicht angenommen, da die
Hersteller und Vertreiber rücknahme-
pflichtig sind.

Transportverpackungen müssen vom
Hersteller und Vertreiber zurückgenom-
men werden. Dazu zählen beispiels-
weise Paletten, Schrumpffolien, Kisten
oder Kartons. 

Verkaufsverpackungen aus dem ge-
werblichen Bereich werden über das
Duale System erfasst. Dazu zählen Ver-
packungen mit dem Grünen Punkt,
hauptsächlich aus dem Bereich

Kantine bzw. Verpflegung (Gelber
Sack).

Mit der Novelle der VerpackV 1998
wurden auch die Rücknahmepflichten

für Verkaufsverpackungen schadstoff-

haltiger Füllgüter geregelt.

Rücknahmesysteme, wie „Der Grüne
Punkt“ der Duales System Deutschland
AG für die in erster Linie bei den priva-
ten Haushalten anfallenden Verkaufs-
verpackungen, haben sich auch ver-
gleichbar für Verpackungen aus dem
gewerblichen Bereich gebildet.

So haben viele Lieferanten Rück-
nahmesysteme mit der Abholung und
Verwertung von Verpackungen beauf-
tragt, um ihrer Rücknahmeverpflich-
tung nach der VerpackV nachzukom-
men. Dadurch sind Unternehmen weit-
gehend von den Entsorgungskosten
für diese Verpackungen entlastet.

In der Regel haben sich ganze Bran-
chen an ein Rücknahmesystem ange-
schlossen und weisen dies durch ent-
sprechende Kennzeichnung auf ihrer
Verpackung aus (z.B. INTERSEROH,
REPASACK, RIGK, VfW). Der jeweilige
Lieferant oder Vertreiber informiert, an
welches Rücknahmesystem er ange-
schlossen ist, welches Entsorgungs-
unternehmen in der Nähe für dieses
Rücknahmesystem tätig ist oder ob der
Lieferant vielleicht selbst die Verpack-
ungen etwa bei der nächsten Lieferung
zurücknimmt. Auch die jeweiligen
Branchenvertretungen oder die Kam-
mern der Industrie, des Handels und
des Handwerks sind hierzu beratend
tätig.
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